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Gegenüberstellung des bisherigen und des neuen Rechts 
 

§ bisher (SGS 540) neu (SGS 540) Erläuterungen & Bemerkungen 

Titel Gastgewerbegesetz Gastgewerbegesetz  

§ 15 § 15 Alkoholabgabe (Ausschank und 
Verkauf) 

1 Die Alkoholabgabe ist untersagt: 

a. an Betrunkene; 
b. mittels Automaten; 
c. auf der Strasse, ausgenommen im 

Rahmen von Anlässen nach § 4 Ab-
satz 1 Buchstabe c; 

d. in Jugendclubwirtschaften; 
e. in öffentlichen Badeanlagen, ausge-

nommen im Rahmen von Anlässen 
nach § 4 Absatz 1 Buchstabe c und 
unter Wahrung der erforderlichen Si-
cherheitsvorkehren. 

2 Gemäss Bundesrecht dürfen gebrannte 
Wasser nicht an Personen unter 18 
Jahren(3) und gegorene Getränke 
nicht an Personen unter 16 Jahren(4) 
abgegeben werden. In Zweifelsfällen 
haben sich die verantwortliche Person 

§ 15 Alkoholabgabe (Ausschank, Ver-
kauf und private Weitergabe) 
aufgehoben 
 

 
 
 
§ 15 erfasst neu auch die Abgabe unter Pri-
vaten. Deshalb ist er systematisch im Ab-
schnitt "Ausübung des Gewerbes" nicht 
mehr am richtigen Ort. Er wird deshalb neu 
in Form eines neuen § 18a in den Abschnitt 
"C. Abgabe von alkoholischen Getränken" 
verschoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_5/540.0.htm#N_3_#N_3_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_5/540.0.htm#N_4_#N_4_
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und ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter über das Alter zu vergewissern. 

3 Die Bestimmungen dieses Paragraphen 
gelten auch für Betriebe mit Alkohol-
verkauf ohne Ausschank. 

 
§ 18 C. Kleinhandel mit gebrannten Was-

sern 
 
§ 18 Gebrannte Wasser 
1 Der Kleinhandel mit gebrannten Was-
sern untersteht den Bestimmungen des 
Bundesrechts und ist nach dessen Mass-
gabe bewilligungspflichtig. 
2 Die Bewilligung bezeichnet einen be-
stimmten Betrieb und eine bestimmte, für 
die Betriebsführung verantwortliche natür-
liche und handlungsfähige Person. Die 
übrigen im Betrieb arbeitenden Personen 
sind nach Massgabe ihres Aufgabenbe-
reichs ebenfalls für die Einhaltung der 
Vorschriften verantwortlich. 
3 Inhaberinnen und Inhaber einer Bewilli-
gung nach § 4 benötigen für die Abgabe 
gebrannter Wasser keine zusätzliche Be-
willigung. 
4 An Kiosken und Tankstellen ist die Ab-
gabe (Ausschank und Verkauf) gebrann-
ter Wasser untersagt. 

C. Abgabe von alkoholischen Geträn-
ken ausserhalb von gastwirtschaftli-
chen Betrieben 
 
§ 18 Bewilligungspflicht 
1Die gewerbsmässige Abgabe von alko-
holischen Getränken ist bewilligungs-
pflichtig. 

 
2 (unverändert) 

 

 

 
3Inhaberinnen und Inhaber einer Bewilli-
gung nach § 4 benötigen für die Abgabe 
alkoholischer Getränke keine zusätzliche 
Bewilligung. 
 

4 (unverändert) 

 
Umformulierung des Zwischentitels, damit 
auch die gegorenen Getränke mit umfasst 
sind.  
 
 
In den Absätzen 1 und 3 von § 18 wird "ge-
brannte Wasser" durch "alkoholische Ge-
tränke" ersetzt, damit die Bestimmung neu 
für gegorenen wie auch gebrannten Alkohol 
zu Trinkzwecken gilt.  
 
Die Absätze 2 und 4 bleiben unverändert.   
 
 

  § 18bis Verbotene Alkoholabgabe 
(Ausschank, Verkauf und private Wei-
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tergabe) 
1 Die Alkoholabgabe ist sowohl gewerbs-
mässig als auch unter Privaten untersagt: 

a. an Personen unter 18 Jahren, aus-
genommen die Abgabe in geringem 
Umfang durch die erziehungsbe-
rechtigten Personen; 

b. an Betrunkene; 
c. mittels Automaten; 
d. in Jugendclubwirtschaften; 
e. in öffentlichen Badeanlagen, aus-

genommen im Rahmen von Anläs-
sen nach § 4 Absatz 1 Buchstabe c 
und unter Wahrung der erforderli-
chen Sicherheitsvorkehren. 

2 In Zweifelsfällen ist die abgebende Per-
son verpflichtet, sich anhand eines amtli-
chen Ausweises über das Alter zu verge-
wissern. 

 

 
§ 18bis ist der bisherige § 15, systematisch 
umgestaltet und um das Verbot der privaten 
Weitergabe ergänzt. Zudem wird neu ver-
bindlich festgehalten, dass in Zweifelsfällen 
das Alter anhand eines amtlichen Ausweises 
festgestellt werden muss. 

§ 29 § 29 Strafen 
1 Mit Busse wird bestraft, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig: 

a. eine nach diesem Gesetz bewilli-
gungspflichtige Tätigkeit ausübt, ohne 
im Besitz der entsprechenden Bewilli-
gung zu sein; 

b. die Verpflichtungen nach diesem Ge-
setz nicht erfüllt; 

c. die in einer Bewilligung eingeräumten 

§ 29 Strafen 
1 Mit Busse wird bestraft, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig: 
 
a. - f.  (unverändert)  
 
 
 
 
 
 

 
Die bestehenden Strafbestimmungen richten 
sich vor allem an Bewilligungsinhaber. 
Nachdem neu auch die private Weitergabe 
von Alkohol an Jugendliche untersagt ist, soll 
dies auch in einer eigenen Strafbestimmung 
zum Ausdruck gelangen. 
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Rechte überschreitet; 
d. die gestützt auf § 26 Absatz 3 oder § 

28 dieses Gesetzes getroffenen An-
ordnungen missachtet; 

e. den Betrieb zur Schliessungsstunde 
nicht schliesst, ohne im Besitz einer 
gültigen Freinachtbewilligung zu sein; 

f. sich den Anordnungen der Betriebsin-
haberin bzw. des Betriebsinhabers 
oder der Polizei widersetzt oder ande-
re Gäste belästigt und dadurch die 
Aufrechterhaltung der Ordnung in der 
Gaststätte erschwert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. den Bestimmungen über die Abgabe 
von alkoholischen Getränken zuwider-
handelt. 
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